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§ 5  Inkrafttreten 
 
Unter der auflösenden Bedingung, dass die Tarifeinigung zwischen den Tarifvertragsparteien vom 20. 
Februar 2024 bis zum Ablauf des 30. April 2024 von keiner Tarifvertragspartei widerrufen wird, tritt dieser 
Tarifvertrag am 20. Februar 2024 in Kraft.


